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Hintergrund

− Ziel der Europäischen Kommission ist 

es, den Einfluss der EU auf die 

weltweite Entwaldung zu verringern und 

dadurch die Treibhausgasemissionen 

zu reduzieren und den Verlust der 

biologischen Vielfalt zu stoppen. 

− Mit Wirkung ab dem 30. Dezember 

2024 wird die EU-

Entwaldungsverordnung (EUDR) 

2023/1115 die EU-Timber Regulation 

(EUTR) 995/2010 ersetzen.
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We're not questioning the need to fight

deforestation. But it's not fair when

countries that have deforested their own 

land for centuries, or are responsible for 

much of our deforestation, can 

unilaterally impose conditions on us.

Handelsblatt, 25.01.2023

Malaysia droht der EU mit einem Palmöl-
Lieferstopp

Nik Nazmi Nik Ahmad, Malaysias Umweltminister
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Stimmen zur EUDR
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Viele Unternehmen sind noch nicht bereit 
für die EUDR
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− Präzise Erdbeobachtung durch Nutzung von KI

− Über 100 Mitarbeiter aus über 30 Ländern

− Niederlassungen in Deutschland, USA, UK, 

Lettland
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Rechtliche Grundlagen
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Zeitlicher Anwendungsbereich
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EUDR

EUTR

Juni 2023 20.12.202730.06.202530.12.2024

Inkrafttreten

Geltungsbeginn

große und mittlere 

Unternehmen

Geltungsbeginn

kleine und 

Kleinstunternehmen

EUTR (EU 955/2010)

wird aufgehoben

EUTR Übergangszeit:

gilt weiterhin für Holz und 

Holzerzeugnisse, die vor dem 29. 

Juni 2023 erzeugt und ab dem 30. 

Dezember 2024 in Verkehr 

gebracht werden

Ende

Übergangszeit
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Sachlicher Anwendungsbereich: Relevante Rohstoffe und 
Erzeugnisse nach Anhang I
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Aktualisierungen des Annexes zu beachten!

Relevante Rohstoffe Relevante Erzeugnisse (Auszug)

Rinder

Kakao

Kaffee

Ölpalme

Kautschuk

Soja

Holz

Rindfleisch, Felle, lebende Rinder

Kakaobutter, Schokolade und andere kakaohaltigen 

Lebensmittelzubereitungen, Kakaopulver

Kaffee geröstet / entkoffeiniert, Kaffeeschalen

Palmenkernöl, Glycerin, technische Ölsäure

Luftreifen, Kleidung aus Kautschuk (z.B. 

Handschuhe)

Sojabohnen, Sojamehl, Sojaöl

Brennholz, Holzkohle, Holzrahmen, Kisten, und 

Verpackungsmittel aus Holz

11



CMS Deutschland 

Händler 

Jeder, der die Rohstoffe oder Erzeugnisse 
im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit 
auf dem Unionsmarkt bereitstellt.

Marktteilnehmer

Jeder, der die Rohstoffe oder Erzeugnisse 
in Verkehr bringt oder ausführt. 

Inverkehrbringen: 

Jede erstmalige Bereitstellung eines 
relevanten Rohstoffs oder relevanten 
Erzeugnisses auf dem Unionsmarkt.

Persönlicher Anwendungsbereich: Wer ist betroffen?

27.09.2024 Grüner wird's nicht: EUDR

Bereitstellung auf dem Markt: 

Jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 
eines relevanten Erzeugnisses zum Vertrieb, 
Verbrauch oder zur Verwendung auf dem 
Unionsmarkt im Rahmen einer gewerblichen 
Tätigkeit.
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Handelsbedingungen für relevante Rohstoffe und 
Erzeugnisse gem. Art. 3

Relevante Rohstoffe und relevante Erzeugnisse dürfen nur 

dann in  Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt 

werden oder ausgeführt werden, wenn

sie entwaldungsfrei sind,

sie gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Erzeugerlandes erzeugt wurden und 

für sie eine Sorgfaltserklärung vorliegt.
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• Sonderregelung:
keine Sorgfaltspflichten, falls 
Sorgfaltspflichten bereits 
ausgeführt wurden und ein 
entsprechende 
Sorgfaltserklärung abgegeben 
wurde

Volle

Sorgfaltspflichten*

KMUGroße Unternehmen

Erleichterte Voraussetzungen für KMU
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• Durchführung Sorgfaltspflichten/ 
Prüfung bereits durchgeführter 
Sorgfaltspflichten

• Abgabe DD-Statements

Volle

Sorgfaltspflichten

• Durchführung Sorgfaltspflichten/ 
Prüfung bereits durchgeführter 
Sorgfaltspflichten

• Abgabe DD-Statements

Volle

Sorgfaltspflichten
• Informationssammlung und

-speicherung bzgl. Zulieferer und 
Käufer, DD-Referenznummern

Informations-

sammlung

Markt-

teilnehmer

Händler
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Relevante Rohstoffe und Erzeugnisse 
müssen entwaldungsfrei sein (Art. 2 Nr. 13)

Holz und Holzprodukte dürfen nicht von 

Flächen stammen, die nach dem 31. 

Dezember 2020 strukturell von 

Primärwäldern in Plantagenwälder, in 

bewaldete Flächen oder in durch 

Pflanzung entstandene Wälder 

umgewandelt wurden 

(Waldschädigung).

Relevante Rohstoffe und Produkte 

dürfen nicht von Flächen stammen 

oder mit Rohstoffen von Flächen 

gefüttert worden sein, die auf 

Flächen erzeugt wurden, die nach 

dem 31. Dezember 2020 

entwaldet worden sind.

Entwaldung ist die Umwandlung 

von Wäldern in landwirtschaftlich 

genutzte Flächen, unabhängig 

davon ob sie von Menschen 

herbeigeführt wird.
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Waldschädigung iSd EUDR

Verboten
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Primärwald

Plantagenwald

Sonstige 

bewaldete 

Flächen

Gepflanzte 

Wälder
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Sorgfaltspflichten der EUDR für Marktteilnehmer und Händler
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1. Informationssammlung
Beschaffung umfassender Informationen

2. Risikobewertung
Bewertung, ob aufgrund der vorliegenden Informationen und Dokumente ein nicht zu vernachlässigendes Risiko der Nicht-Konformität besteht

3. Risikominimierung
Ergreifen von verhältnismäßigen Maßnahmen, die die ermittelten Risiken hinreichend mindern

4. Sorgfaltserklärung
Erklärung, dass die relevanten Erzeugnisse der EUDR entsprechen
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Sorgfaltspflichten der EUDR für Marktteilnehmer und Händler
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Sorgfaltspflichten

Daten- und 

Informations-

sammlung

Risikoprüfung 

und -bewertung

Einfuhr in die 

EU wird 

verwehrt

Sorgfalts-

erklärung

Risiko-

minderung

Vernachlässigbares Risiko

Vernach-

lässigbares

Risiko
Nicht 

vernach-

lässigbares

Risiko

Nicht vernachlässigbares Risiko
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Informationsanforderungen (Art. 9 EUDR)

Sammlung von Informationen, Unterlagen und Daten, aus denen 
hervorgeht, dass die relevanten Erzeugnisse Artikel 3 entsprechen. 

Dazu gehören z.B.: 

− Beschreibung und Menge der Erzeugnisse

− Herkunftsland oder -region 

− Geolokalisierung aller Grundstücke, auf denen die 
enthaltenen/zur Herstellung verwendeten Rohstoffe erzeugt 
wurden 

− Kontaktdaten aller An- und Verkäufer 

− Informationen über die Entwaldungsfreiheit der relevanten 
Erzeugnisse 

− Informationen über die Erzeugung der relevanten Rohstoffe im 
Einklang mit einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Erzeugerlands 
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Risikobewertung (Art. 10)

Risikoanalyse auf Basis der Informationen und Unterlagen gemäß 
Artikel 9

Ausfuhr und Inverkehrbringen nur erlaubt, wenn kein oder nur ein 
vernachlässigbares Risiko der Nicht-Konformität der relevanten 
Erzeugnisse besteht

Berücksichtigung einer Vielzahl von Kriterien: 

− Länder-Benchmarking

− Waldvorkommen, Verbreitung der Entwaldung oder 
Waldschädigung 

− Präsenz von indigenen Völkern 

− Quelle, Zuverlässigkeit und Gültigkeit der in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Informationen

− Komplexität der Lieferkette und Verarbeitungsstufe 

− Umgehungs- und Vermischungsrisiko der Ware 
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Risikominderung (Art. 11 Abs. 1)

Der Marktteilnehmer wendet vor dem Inverkehrbringen oder der 

Ausfuhr Verfahren und Maßnahmen zur Risikominderung an.

Dazu gehören: 

− Anforderung zusätzlicher Informationen, Daten oder Unterlagen 

− Durchführung unabhängiger Erhebungen oder Audits

Artikel 11 Abs. 1 gilt nicht, wenn die Risikobewertung "kein oder 

lediglich vernachlässigbares Risiko" der Nicht-Konformität ergeben 

hat. 
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− Referenznummer und 

Verifizierungsnummer 1 

der vorgelagerten 

Lieferkette

− Informationen für 

Überprüfung der bereits 

eingereichten 

Sorgfaltserklärungen 

(Verifizierungsnummer 2)

− Nachweise zu Eigentums-

und Landnutzungsrechten

− Herkunftsnachweise des 

Holzes

− Präsenz von Wäldern im 

Erzeugerland (z.B. 

Preferred by Nature 

Sourcing Hub)

− Zertifizierungen

− Fällgenehmigungen 

− Unabhängige (Dritt-) 

Zertifizierung 

− Unabhängige 

Untersuchungen und 

Audits 

− Nachweis zu 

Kapazitätsausbau und 

Investitionsmaßnahmen

Informationssammlung Risikobewertung Risikominderung

Was für Dokumente werden konkret von den Lieferanten benötigt?

27.09.2024 Grüner wird's nicht: EUDR22
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Abgabe Sorgfaltserklärung
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1. Name und Anschrift des Marktteilenehmers (mit EORI-Nummer)

2. HS-Code, Freitextbeschreibung (inkl. Handelsbeschreibung, ggf. wissenschaftliche Beschreibung), Menge 

(grds. in kg)

3. Erzeugerland und Geolokalisierung aller Erzeugergrundstücke

4. Bei Bezugnahme auf bestehende Sorgfaltserklärung: Referenznummer dieser Sorgfaltserklärung

5. Eigentliche Erklärung (wortlautgetreu)

6. Marktteilnehmer, Unterschrift und Funktion, Datum

EU-Informationssystem:

- Registrierung ab 1. November 2024 möglich (mit Identifikationsnummer oder EORI-Nummer)

- Einreichung Sorgfaltserklärung ab 2. Dezember 2024

Infos: https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en?prefLang=de&etrans=de#training-testing-

and-user-manuals und Microsoft Word - ENTWURF_Handreiche Umsetzung EUDR in der Forstwirtschaft in Deutschland_14.08..docx (dstgb.de)

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en?prefLang=de&etrans=de#training-testing-and-user-manuals
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en?prefLang=de&etrans=de#training-testing-and-user-manuals
https://www.dstgb.de/themen/kommunalwald/aktuelles/aktualisierte-bmel-handreiche-zur-anwendung-der-eudr-stand-august-2024/bmel-handreiche-zur-anwedung-der-eudr-in-der-forstwirtschaft-in-deutschland-august-2024.pdf?cid=101m
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EUDR-Monitoring und Berichterstattung
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Große Marktteilnehmer und 

Händler

Marktteilnehmer, die KMU und 

kleiner sind

Jährliche Überprüfung der 

Risikominderungsmaßnahmen X X

Jährliche Überprüfung der 

Sorgfaltspflichtregelung X X

Jährliche, öffentliche, 

vollumfassende 

Berichterstattung über 

abgelegte Sorgfaltspflicht

X -
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Generelle Risikominderungsmaßnahmen 
(Art. 11 Abs. 2)

Die Marktteilnehmer verfügen über Strategien, Kontrollen und 
Verfahren, um das Risiko der Nichtkonformität der Erzeugnisse zu 
mindern und wirksam zu steuern.

Dazu gehören: 

- Modellverfahren zum Risikomanagement, Berichterstattung, 
Aufzeichnungen, interne Kontrolle und Compliance-
Management, für Nicht-KMU inkl. der Benennung eines 
Compliance-Beauftragten 

- für Nicht-KMU eine unabhängige Prüfstelle zur Überprüfung der 
Strategien, Kontrollen und Verfahren 
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Nächste Schritte

− Anpassung der Lieferantenverträge (u.a. Auskunfts- und 

Informationsrechte)

− Ggf. Aufgabenverteilung im Unternehmen

− Konkrete Vorbereitung der Sorgfaltserklärung 

(Registrierung im EU-Informationsportal, Vertautmachen

mit Plattform und Sorgfaltserklärung)

− Implementierung von Aufzeichnung und Dokumentation 

zur jährlichen Berichterstattung

− Jährliche Überprüfung des eingerichteten 

Sorgfaltssystems 
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− Bußgelder mit Höchstbetrag von mind. 4 % 
des unionsweiten Jahresumsatzes

− Einziehung der relevanten Erzeugnisse und 
Einnahmen

− Ausschluss von öffentlichen 
Vergabeverfahren und Zugang zu 
öffentlicher Finanzierung für max. 12 Monate

− Veröffentlichung der gegen die 
Unternehmen verhängten Urteile mit Verstoß 
gegen EUDR und Sanktion auf Webseite der 
EU-Kommission

Sanktionen

− Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung: zuständige Behörde für die 
Durchsetzung/Kontrolle der EUDR in 
Deutschland

− Zollbehörden: risikobasierte Kontrollen bei der 
Zollanmeldung

Durchsetzung

Durchsetzung und Sanktionen der EUDR
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Q A&
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E constanze.schweidtmann@cms-hs.com

T +49 30 20 360 1658

Real Estate & Public

Associate, Rechtsanwältin

Constanze Schweidtmann LL.M. (Stockholm)

E andre.lippert@cms-hs.com

T +49 30 20 360 1810

Real Estate & Public

Partner, Rechtsanwalt

Dr. André Lippert

Ihr Kontakt
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